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Rechtssatz

Das Legalitätsprinzip des Art. 18 Abs. 1 iVm Art. 83 Abs. 2 B-VG verp;ichtet den Gesetzgeber nach der ständigen

Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs gerade in Bezug auf die Behörden- und Gerichtszuständigkeit zu einer

präzisen, strengen Prüfungsmaßstäben standhaltenden Regelung. Eine Zuständigkeitsfestlegung muss klar und

unmissverständlich sein (vgl. VfGH 11.3.2015, G 199/2014, VfSlg. 19.965).Das Legalitätsprinzip des Artikel 18, Absatz

eins, in Verbindung mit Artikel 83, Absatz 2, B-VG verp;ichtet den Gesetzgeber nach der ständigen Rechtsprechung des

Verfassungsgerichtshofs gerade in Bezug auf die Behörden- und Gerichtszuständigkeit zu einer präzisen, strengen

Prüfungsmaßstäben standhaltenden Regelung. Eine Zuständigkeitsfestlegung muss klar und unmissverständlich sein

vergleiche VfGH 11.3.2015, G 199/2014, VfSlg. 19.965).
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